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Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

Norm

ABGB §294;

ABGB §297;

ABGB §418;

ABGB §431;

1. ABGB § 294 heute

2. ABGB § 294 gültig ab 01.01.1812

1. ABGB § 297 heute

2. ABGB § 297 gültig ab 01.01.1812

1. ABGB § 418 heute

2. ABGB § 418 gültig ab 01.01.1812

1. ABGB § 431 heute

2. ABGB § 431 gültig ab 01.01.1917 zuletzt geändert durch RGBl. Nr. 69/1916

Rechtssatz

Eines der Grundprinzipien des österreichischen Sachenrechtes besteht in dem aus dem römischen Recht stammenden

Grundsatz "super:cies solo cedit" (das Gebäude fällt dem Grundeigentümer zu). Demnach ist ein auf einer

Liegenschaft errichtetes Gebäude grundsätzlich unselbständiger und daher sonderrechtsunfähiger Bestandteil der

Liegenschaft. Dieser Grundsatz kommt in den §§ 294 und 297 ABGB klar zum Ausdruck. Gebäude sind danach schon

unselbständige Bestandteile, wenn sie mit dem Grundstück fest verbunden sind und sie der Erbauer dort belassen will.

Vom Fall des Superädi:kats abgesehen, kann daher das Eigentum am Grundstück und an einem darauf errichteten

Gebäude nicht verschiedenen Personen zustehen. Die Vorschrift des § 418 ABGB ist Aus@uss dieser Konzeption des

Bestandteilsrechtes im Bereich der Bauführung auf fremdem Grund. Der Eigentümerkon@ikt wird so gelöst, dass das

Eigentum am Grund grundsätzlich mit dem am Gebäude zusammenfällt. Wenn daher jemand mit eigenen Materialien

ohne Wissen und Willen des Eigentümers auf fremdem Grunde gebaut hat, gilt die allgemeine Regel des § 418 erster

Satz ABGB super:cies solo cedit. Hingegen gilt nach der Ausnahmebestimmung des § 418 dritter Satz ABGB und als

eine der Ausnahmen vom Eintragungsgrundsatz des § 431 ABGB das umgekehrte Prinzip, wonach kraft Gesetzes im

Zeitpunkt der Bauführung ein außerbücherlicher originärer Eigentumserwerb des Bauführers an der Grund@äche

eintritt, wenn der Grundeigentümer von der Bauführung weiß und sie dem redlichen Bauführer nicht sogleich

untersagt. Der Eigentümer eines Grundes kann dann in einem solchen Fall nur den gemeinen Wert für den Grund

fordern (vgl. OGH vom 27. April 2001, 7 Ob 222/00y).Eines der Grundprinzipien des österreichischen Sachenrechtes
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besteht in dem aus dem römischen Recht stammenden Grundsatz "super:cies solo cedit" (das Gebäude fällt dem

Grundeigentümer zu). Demnach ist ein auf einer Liegenschaft errichtetes Gebäude grundsätzlich unselbständiger und

daher sonderrechtsunfähiger Bestandteil der Liegenschaft. Dieser Grundsatz kommt in den Paragraphen 294 und 297

ABGB klar zum Ausdruck. Gebäude sind danach schon unselbständige Bestandteile, wenn sie mit dem Grundstück fest

verbunden sind und sie der Erbauer dort belassen will. Vom Fall des Superädi:kats abgesehen, kann daher das

Eigentum am Grundstück und an einem darauf errichteten Gebäude nicht verschiedenen Personen zustehen. Die

Vorschrift des Paragraph 418, ABGB ist Aus@uss dieser Konzeption des Bestandteilsrechtes im Bereich der Bauführung

auf fremdem Grund. Der Eigentümerkon@ikt wird so gelöst, dass das Eigentum am Grund grundsätzlich mit dem am

Gebäude zusammenfällt. Wenn daher jemand mit eigenen Materialien ohne Wissen und Willen des Eigentümers auf

fremdem Grunde gebaut hat, gilt die allgemeine Regel des Paragraph 418, erster Satz ABGB super:cies solo cedit.

Hingegen gilt nach der Ausnahmebestimmung des Paragraph 418, dritter Satz ABGB und als eine der Ausnahmen vom

Eintragungsgrundsatz des Paragraph 431, ABGB das umgekehrte Prinzip, wonach kraft Gesetzes im Zeitpunkt der

Bauführung ein außerbücherlicher originärer Eigentumserwerb des Bauführers an der Grund@äche eintritt, wenn der

Grundeigentümer von der Bauführung weiß und sie dem redlichen Bauführer nicht sogleich untersagt. Der Eigentümer

eines Grundes kann dann in einem solchen Fall nur den gemeinen Wert für den Grund fordern vergleiche OGH vom

27. April 2001, 7 Ob 222/00y).
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